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G r o ß Herz og l i ch Badisches

A n z e i g e . B l a t t
fü r d e n

Dreisam . Kreis .
Nro. 43. Samstag den 28 . Mai 1825.

Mit Großherzoglich Badischem gnädigstem Privilegium .

Bekanntmachungen .
( Dirigirende Abtheilung deS la ndwirthschaftlichey Vereins für

Baden an die sämmrlichen Mitglieder desselben . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog geruhten allergnädtgst

die bisherigen Arbeiten des landwirthschaftlichen Vereins in Erwägung ziehen zu lassen,

dann auf die untcrthänigste Bitte der Dcpulirten desselben , das Protektorat dieses Ver¬

eins anzunehmen , und durch neue Gesetze der Wirksamkeit dieses Instituts , in der Art

eine größere Ausdehnung zu geben , daß nunmehr in einem jeden der Kreise des Groß -

herzogrhums , eine für sich bestehende Abtheilung , unter der Leitung der Abtheilung deS

Murg , und Pfinz . Kreises , die ihren Sitz in der hiesigen Resitevzstadt hat , constimirt

werden soll .
Von dieser höchsten Entschließung Seiner Königlichen Hoheit beS

Groß Herzogs und allergnädigsten ProtectorS des Vereins , werden sämmtliche

Vereins . Mitglieder in Kenntniß geseyt , und nunmehr weiter eröffnet :

1 ) ES wird dafür gesorgt werden , daß die neuen Gesetze des Vereins , demnächst

in die Hände eines jeden der Mitglieder kommen .
2) Die dirigirende Abtheilung wird sich in eine am 10 , Juni abzuhallenden Ge¬

neralversammlung nach MaaSgad dieser neuen Gesetze constituiren .

Zu diesem Ende werden die sämmtliche » Herrn Mitglieder , die in dem Murg -

und Pfinz . Kreise wohnen , eingeladen , sich an dem oben bemerkten Tage , Morgens 10

Uhr in dem Gemeindssaale deS hiesigen Stadthauses etnfinden .
3) Die Herrn Mitglieder der andern Kreise des GroßberzogthumS werden einge-

ladcn , sich in d r Kreisstadt , uncer dem Vorsitze , der für eine jede Abtheilung , von

Seiner Königlichen Hoheit ernannten landesherrlichen Commissarien zu ver -

sammeln , die Ausführung der neuen Einrichtungen zu verabreden , und das Protokoll

über die gefaßten Beschlüsse , an das Präsidium deS Vereins einzuseodr » .

Karlsruhe , am 23 , May 1825 .

( Patent . Er rheilung an reisende Kaufleute . )

K . D . Nro. 8020. Durch Erlaß deS Großberzoglichen Ministeriums deS Innern
vom 18 . des v. M . Nro . 3888 , wird ander eröffnet , daß die im Regierungsblatt vom

27 . May 1820 Nro - Viu . pa g , 44 enthaltene Verordn « »»- vom 9 . May desselben Jahrs ,

C
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« »durch den Frankfurter Musterkavtenreukern das An « und Feilbieten ihrer Waa ^ .

außer an Messen und Jahrmärkten , verboten wurde , vermöge höchster Entschließung vom
23 , Dezember v . I Nro . 2455 , wieder aufgehoben worden . Welches hiermit zur öffent¬
lichen Kenniniß gebracht wird .

Freiburg , am 10 . .'. ay 1825 .
Großherzoglich Badisches Direktorium des DreifamkreiseS.

I . A . d . K . D '
D u t l e .
_ _ Bsas .

( Betrug der Salz fr achten . )
K - D . Nro . 8590 . Es ist von der Salinen . Direktion Dürrheim Beschwerde gr .

sührt worden , daß mit Len Salzfrachten zum Nachtheil des Aerars betrügerische Unter -

schleife getrieben werben , « ud dabet von den verpflichteten OrrSvorständen dadurch hilf ,

reiche Hand geboren wird , daß solche sich von der rrchtigen Ankunft deS an den ange -

gebenen Bestimmungsorten geladenen SalzeS nicht selbst überzeugen , sondern blindlings

die Centnerzahl des LadscheinrS amstiren , das übrige aber ignoriren .
Sämmtliche

'
Aemter werden beauftragt , die Ortsvorstände anzuweife « , daß sie bei

Ankunft der Salzfrachten sich von der Zahl der abgeladen werdenden Säcke vorerst ge.

uau überzeugen , ehe sie das Zeugniß aussteüen , daß solche , und wieviel an Ort und

Stelle abgeladen worden sind.
Die Oberinspekttonen werden aufgefordert , durch das Aussichtspersonal darauf

wachen zu lassen , daß bei den Salzfrachten ähnliche Betrügereien nicht mehr statt finden .

Freiburg , am 17 . Mai 1825 .
Großherzogl - Badisches Direktorium des DreifamkreiseS .

3 A. d . K . D.
Dutle .

BlaS .

( AeeiS vom Bier . )

K . D . Nr . 9356 . Nachstehende Verordnung des Großberzvglichen Finanzministe ,

l -iumö vom 21 - d . M . Nr . 2641 . wird hiemit zum schleunigen Vollzug öffentlich verkündet .

Fretbura , den 27 . Mat 1825 .
Großherzoglich Badisches Direktorium deS DreifamkreiseS .

Frhr . v. Türkherm .

Die Kürze der Zeit erlaubt eS nicht , die zum Vollzug des Gesetzes über die Bieraceife

« othigen Verordnungen und Instruktionen den Kreisdirckiorien noch vor dem iten deS künftigen

MonatS zukommen zu lassen. Weil jedoch von da an das neue Gesetz zur Anordnung

kommen soll - so findet man sich veranlaßt , provisorisch zu verordnen :

1 ) Von allen jenen Biersumn , welche am i . Juni b . I . schon begonnen habe « ,

sind per Fuder neuen Maases 3 st . nachzuerhebcn , da zu solchen Bicrsutken veracciöreS

Malz verwendet worden , und die bisherige Malzaeeife auf eine Abgabe von 10 fl . xer

Fuder Bier berechnet ist .
2 ) Von allen am 1 . Juni beginnenden Bierfutten «st die neue Abgabe mit 13 ff.

per Fuder neuen Maases zu erbeben , wogegen von dem an jenem Tag vorräthigen Bter .

malz und der zur Burmas bestimmen Gerste der bereits bezahlte AcriS rückoergütet

wird .
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3) Urber die A ufnahnie dieser Vorrätbe gibt -Le nachstehende Instenktion die nst»-

Heer Anweisung .
4) Die Aecisoren sind anzuweiftn , einstweilen mit verdoppelter Sorgfalt sich der

im $ . 32 . der AcciSordnung vorgeschriebenen Sutkaufnahmen zu unterziehen , « nd sie und

das Aufsichtspersonal baden genau darüber zu wachen, daß kein Bier vom Kühlschiffe

weggeschaft wird , ehe die Aufnahme starr Hane .
Instruktion

über die Aufnahme der Malz . und Gersten vorrätbe , in Gefolge des Gesetzes vom 14. d,

M . ; die Verwandlung der Biermalz . Aeeise in einen AcciS vom Bier nach dem
Keffelinhalt betreffend.

§ . 1 . Die Vorräthe der Bierbrauer an veracciStem Malz , und , wenn ihnen eigene

Schrorrmühlen gestattet waren , an veraccister Gerste sind am l . Sunt d- I . aufzuneh¬

men , und in die Rubriken 2. und 5« eines Verzeichnisses von anliegender Form ein-

Da nun das gefchroltene Malz vrraeciSt ftyn kann , so. versteht sich von selbst, dass

nur dieses aufzunehmen ist.
Daß die Abgabe wirklich bezahlt ist, muß durch die brizulegendeDeklarationöbillete

»achgewiesen werden , doch genügt auch die Berufung auf das Manual , wenn die Billete

verloren ftyn sollten .
§ . 2. Werden Malzvorrätbe drklarirr , welche sich angeblich gerade in der Mühle

befinden , so sind diese ebenfalls in das Register einzurragen , die Deklaralionsbillete zu

erheben und beizulegen.
Ehe diese Vorrätbe in das Haus des Bierbrauers gebracht werden , ist der Aeeiftv

herbeizurufen , welcher sie mit der Deklaration zn vergleichen, und dadurch deren Rich¬

tigkeit herzustellen bat .
§ . 3 . Die Aufnabme geschieht durch den Aceiser , oder , wenn die Zahl der Bier¬

brauer ' an einem Ort so groß ist , daß der Aceiser mit der Aufnahme am 1 . Juuy nicht

fertig werden könnte, durch wettere vom Obereinnehmer ernannte Personen .

§. 4. Die Obereinnehmer haben die AusnahmS . Verzeichnisse zu prüfen , die Redue-

tionen vom alten ins neue Maas vorzunehmen , und sodann die Verzeichnisse mit ihren

allenfallstgen Bemerkungen den KrriS . Dircckorien vorzulegen.

§ . S. Die Kreis . Direktorien lassen die Rubriken 4 . 7 . und 8 . ausfüllen und dekre»

tiren den Rückersatz mit 2 st . — per Malter Malz und 2 st . 20 kr . per Malter Ger- -

sie auf die Obrrcinnehmereyen .
Der Rückersatz findet uur dann ans geschrotreneS Malz statt , wenn die Deklara -

lionsbillete nicht älter als 10 Tage sind , und auf Gerste nur , wenn sie vom Jahr 1824 >

herrührt .
§. 6 . Die mit der Aufnahme beauftragten Personen haben in der Rubrik Bemerkun¬

gen im Aufnahmsregister ausdrücklich zu erklären , daß sie den Vorgefundenen und einge¬

tragenen Gerstevorrath als Erwachs des Jahres 1824 anfthen.
Haben sie deswegen Zweifel , so ist sogleich der OrtSvorstand auszufordcrn , durch «

2 Sachverständige die Frage entscheiden zu lassen . Erklären diese die Gerste für 1824r

Gewächs , so ist sie in das Register aufzunehmen.
§ . 7 . Der Rückersatz auf die Vorgefundene Gerste lS24r Gewächs ist nur in soweit

zu dekretiren , alS dir betreffende Bierbrauer Nachweisen , daß dieselbe jenen Vorrath nicht

ibersteigk , welcher nach Abzug des Verbrauchs laut der SlitlaufttahmS . Register von

) em verareistcn Quantum feil der I824r Ernte , noch vorhanden ftyn kan » .

§ . 8. Bcy den Bierbrauern mit eigenen Schi ottmühlcu sind s ; Malter Malz 7 Mal - ,

rer Gerste gleich zu rechnen. .

F
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§ 9. Der Räckerfatz ist baar zu berichtigen , oder durch Abzug au rückständ<7 ' tt

Schuldigkeiten , und von dem Betrag seiner Zeit summarische Anzeige hieber zu machen .

$ . 10 . Die Kosten dieser Aufnahme dekretiert » die Kreis * Direktorien auf die Ober ,

einnehmereyen ; die Acciftr und dag in loco verwendet werdende Aufsichtspersonal haben

deswegen keine Gebühr in Anspruch zu nehmen .
Karlsruhe , am 21 . Mat 1825 .

Fina n z . Ministerium ,
von B ö ck h.

vät . F r e p .

i .
Namen
' der

Bierbrauer .

2. 3 .
Malzvorrath

im
0 xti -
maas

tm
neuen
Maas

4.
Geldbetrag
itZfl — kr

p , MItr
neu Maas

i . 6.
Gerstevorrath

im tm
Orts « neuen
Maas MaaS

7.

p Mltr .
neu MaaS .

8.

Summen
t>. 4 . a . 7 .

Bemerkungen .

MS
t . G . Bitter 24 8

r. ff .Schaa ,

i. I . Braun

12

MS
a -

10

kr.
2 5

52

fl . kr .

Summa

fl. kr .
11 1 . Die Gerste ist augenscheinlich

I824r Gewächs .

a<l 2. Davon sollen sich 3 Mltr . neu
Maas in der Mühle - cs N . N.
zu N . N . befinden.

id 3. Der Unterzeichnete konnte
diese Gerste nicht als I824r Ge
wstchs anerkennen , - ic vom
OrtSvorstaad ernannten Sach
verständigen N N und N N
haben aber entschieden, daß st>
Lüfiir zu halten sey .

Ausgenommen zu Seckenheim am i . Juni 1825 .

durch N N .

( Wein - Confumtio n der Wei np roduzenten und Weinbändler . )

K . D . Nto . 9355 . Das Großherzogliche Finanz . Ministerium hat mit Erlaß von»

21 . d. M . Nro . 2640 , folgende Verordnung gegeben , die von den Obereinnehmereyen ,

OrtSvorgefttzien und Untercrhedcrn schleunig zu vollziehen ist .

Freiburg , den 27 . Mai 1825 . >

Großherzogltch Badisches Direktorium des DreifamkreiseS .
Frhr . v . Türkheim .

Verordnung .
Durch daS Gesetz vom 14 . dieses Monat ? ( Reg . Nro Vill . ) die Aceife von der

Weineonsnmtion der Weinproducenken und Weinhändler betreffend , wurde bestimmt :

Art . 1 . „ Die Consumrton der Weinproduzenten von dem Wein , den sie acciSfrei

rinzukeüern gesetzlich befugt sind , ist vom 1 . Juni dieses Jahrs an , der Aeeise nicht

mchr unterworfen ."
„ Ausgenommen bleiben die Weinproduzenten , welche zugleich Wirthe oder paten .

tisirte Wcinhändler sind. "



- ( 445 ) -

Art 2. , /Jeder patenrisirte Weinhändler hat von gleichem Termin an , von dem

wirkich consumtrken Weinquanrum , ein jährliches Aversum von drei Gulden 20 kr . nu

bezahlen , daS sich für jeden männlichen Tischgenosscn über 18 Jahre um 50 kr . und für

jeden weiblichen Tischgenossen von gleichem Alter um 25 kr . erhöht . Jedoch sind Land -

wirtbe / wenn sie auch mehrere Dienstboten haben , nur für einen männlichen und einen

weiblichen Dienstboten das Aversum zu bezahlen schuldig ; für Handwerksgesellen aber ,

mir Ausnahme -der Kiefer . Gesellen , soll daS Aversum nicht in Ansatz gebracht werden ."

An Z . , Der Zeitpunkt , in dem sich Jemand als Weinhändler declarirt , ist rück-

sichtlich des Personalstandes , wornach das Acciügversum berechnet wird , entscheidend .

Keine sisätere Veränderung hat für daS betreffende Stcuerjahr eine Erhöhung oder

Verminderung zur Folge . Das Aversum ist immer für rin ganzes Fahr zu bezahlen ,

wenn auch die Declaration erst im Lauf des Skenerjahres statt stndet , oder der Wein¬

handel aus irgend einer Ursache vor dem Schluß desselben aufgegeben wird . "

Art . 4 . „ Die unrichtige Angabe deö Personalstandes wird mit dem vierfachen Be -

trag der Summe bestraft , um welche das AcciSaverfum aus diesem Grunde zu nieder in

Ansatz gekommen ist ."
Man findet sich dadurch veranlaßt , folgendes zu verordnen t

1) ES soll unverzüglich jeder patentisirce Wetnhändler , der nicht Wirth ist , aufgefor¬

dert werden , binnen 8 Tagen , vom Tage der Aufforderung an , dem Aeeiser seines

Wohnortes zu erklären , ob er sein Patent beibehalren , und nach dem neuen Gesetze

seine Consumtion an Weinen versteuern , oder ob er daö Patent aufgeben , und so¬

gleich von dem ganzen Weinvorrach in seinem Patent . Keller den AcciS bezahle » ,

dagegen die Gcwersteucr vom Patent in Abgang decrerirt erhalten will .

2) Die Erklärungen sind in daS der gedruckten Aufforderung angehängre Verzeichniß

einzutragen . .
3) Diejenigen Weinhändler , welche daS Patent beibehalten , haben in der betreffenden

Rubrik zugleich ihren Personalstand nach den Bestimmungen deS Gesetzes anzugeben .

4) Dieser Persoualstand muß vom Accifer und dem OrtSvorstand dahin beglaubigt

werden , daß er ihnen nicht anders bekannt ist.
5) Die Weinvorräthe in den patentisirten Kellern derjenigen Weinhändler , welche daS

Patent aufgeben wollen , sind sogleich nach den Elasten , in welche sie gehören , mit

AcciS zu belegen , und diese zu erheben , auch die Patente einzuziehen .

6. Die Acciftr haben sodann das Verzeichniß über die Erklärungen der Weinhändler

mit den eingezogenrn Patenten sser OberEinnehmerey unverzüglich vorzulegen , und

dabei anzuzeige » , wie sie dem Artikel 5 dieser Verordnung nachgekommen sind .

7) Die OberEeinnehmer haben den ConsumtionS . AcciS der einzelnen Weinhändler nach

dem Gesetze zu berechnen/und eine Zusammenstellung mit den Vorlagen der Acciser

dem Kreiö . Direktorium zur Prüfung und Decretur vorzulegen
8) Der so eonstatirte ConsumtionSAcciS für das Jahr vom 1 . Juni 1825 biS dahin

1826 ist für diesmal am 1 Oktober dieses Jahrs auf einmal zu erheben .

Wie es mit der Constarirung und Erhebung desselben für die Zukunft gehalten

werden soll , wird später bestimmt werden .
9) Die Kreis . Direktorien sind mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt , und

haben für die Beschleunigung zu sorgen .
CarlSruhe , den 21 . Mai 1825 .

Finanz - Ministerium ,

von Böckh .
(Formular.)
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Formular

Wohnort
der Weinhändler .

Anzahl
Der Wein»

Händler
» 3 fl . 20 kr .

Der männlichen
Tischgenossen

4 so kr .

Der weiblichen
Tischgenoffen

* 25 kr.

4

( StaatSsteu er , Fluß , und Dammbaubeiträge . )
K . D . Nro . 9360. Nach der im Regierungsblatt Nro . VHI . verkündeten Ver . <

srdnuog , sind sür ' das Etatöjahr 1825 , folgende Beiträge zu erheben :
I . S t a a t s » S t e u e r u

s) von ioo fi. Grund. , Gefäll . und Häuser . Kapital , neunzehn und einen halben
Kreuzer ,

D) von 100 S. Gewerbssteuer . Kapital , zwanzig drei Kreuzer ,
o) von Besoldungen , Pensionen re . re. nach dem bisherigen Maasstab.

i >. F l u ß b a « . G e l d e r" ' vier Kreuzer ,
Ke n z i n g e n , z u

3 . Wlchlr
<0 von 100 Totalsteuer . Kapital ,

i , in Amt
1. Ober , und Rtederhauftn.
2. Weißweil.

s . im

6 . i m A m t

D, im Amt

Breisach.
2. Burgheim ,
3. Grezhausen«
4. Gündlingen »
5. Hartheim .

1 . Bremgarren .
2. Grießheim.

1 . Bamlach.
2. Döilingeu.
3 . Neuenbürg.
4. Rhetnweiler .

E. i m
1 . Blansingen mit Klein . KemS
2. Efringen .
3. Hallingen .
4. Hmtingen . E, M#

Am t B reis a ch , z u
6 . Jchtingen.
7. Oberrimsingen.
8 Rothweil .
9 - Saöpach .

Staufen , z n -
3 . Weinstetten.

M ü l l h e t m ,
5. Schliengen .
6 . Steinenstadt .
7. Zienken.

z m

A '. m t L S r r a ch , i tt i
5. Jstri «. i
6. Kirchen.
7 . Märkt .
8 . Weil.

Amt W. a l d sch u t , z u:
W- ldShut.
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ss) von 100 fl . Tatalstetter , Kapital , zwei Kreuzer ,
A, i ui Oberamt Emmendingeu , t tt

3 . Bahlingr « . « . Malterdingen .

2 . Bilzingen und Oberschaffhausrn. 9 . Mundtngen .

Z Denzttngcn . 30 . Nieder .Smmendinge» .

4 . Eichstetten . 31 . Nimburg und Böttingen .

5 . Emmendingen . 32. Sexau .
6 Kollmarsrenthe . 33. Theningen .
7 . Köndringen.

3 . Heklingen.
2. Herbvlzheim.

1 . Betzenhausen.
2 . Ebnet.
3. Freiburg .

1 . Buchbeim.
2. Hugstetten.
3. Neuerspause».

34 . Wasser.
B, iw Amt Kenzinge « , zu

3 . Kenzingen.
4 . Riegel .

0 . i m S t a d t a w t Freiburg , z n
4. Haslach .
5 . Lehen .

d . i m Landamt F r e i b u r g ,
4 . Umkrich .
5 , Waltershofen .

r «

3 . Gotthenheim .
2 . Jhringen .

3 . Degernau .
2 . Knrtweil .
3 . Oberlauchringen .
4 . Reuenthal .

3. Bleibach.
2 . Buchholz.
3 . Guttach .

NI.

L. im Amt Breisach , r v
3. Mördingen .
4. Wasenweiler .

r . t m Amt Wald ö hur , zu
5. Schwerzen und WilmendtUgen.
6 . Thiengrn .
7 - Unterlauchringen .
8 . Wutöschingen.

G, i m Amt W a l d k t r ch , j «
4 . Kollnau .
§ . Suggenthal .
6. Waldktrch.

Dammbau . Bet trüge
ebenfalls von 100 fl . Totalsteuer . Kapital ,

A . aus dem Amtsbezirk Breisach ,
von Bvrkheim vier Kreuzer . »

v . aus dem Amtsbezirk Müll heim
von Sreinenstadt , vier Kreuzer

6 . aus dem Amtsbezirk Lörrach
von Kirchen, vier Kreuzer.

Freiburg , am 27 . Mai 1825.
GroßherzoglicheS Badisches Direkiorittm des DreisamkreiseS.

Fr hr . v . Türk he im .
35 Klafter Buchen Scheitholz untz

3125 Stück Mischelwellen ,

Brennholz . Versteigerung . vud unweit davon in der Gemarkung Nord-

fl ) Dienstag den 7. Juni d. J . wer. weil _ , . „ _ Ä ,
den nach hoher Anordnung im Forst Bleich- §9 Klafter dergleichen Scheitholz «ebst

heim ober dem Ort Kombach ' 2125 Stück Mschetlyelktr ,

Kaufanträge und Verpachtungen.

/

>
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einer öffentlichen Versteigerung ausgeseyt
werden .

Die Liebhaber hiezu können sich an obbe.
stimmten Tag früh 9 Uhr im Ort Bombach
oder im Holzschlag mit Geld oder Bürg ,
schaft auf höchstens 4 Woche » Zeit versehen /
um auf die weiteren Bedingniffe zu verneh .
men einfindcn .

Kenzinge « / den 20 . Mai 1825 .
Großherrzogl . Forsiiaspektion .

Hofp .
GastwirthShauS , und Güter . Der .

Pachtung ,
( 2) Das dem minderjährigen Johannes

Fischer von hier gehörige GastwirthshauS
» um weißen Kreuz dahier zu Müllheim , an
der Landstraße , nebst Nebengebäuden , Kraur .
und Grasgarten , und ungefähr 20 Jauchert

Frucht -

Gut , in Acker , Matten arnd Reben bestehend,
wird auf 3 Jahre

am Montag den 30 . May d . I .
Nachmittags 2 Uhr auf hiesigem St - dchause
öffentlich verpachtet , wozu die Liebhaber ,
Auswärtige mit legalen Vermögens - Zeug ,
ntffcn versehen , hiedurch eingeladen werden .

Müllheim , am 9 . May 1825 .
GroßherzogltcheS Amtöreviforat .

. Wei « Versteigerung .
( 2 ) Am Montag den

'
6 . Juni d . I .

werden von Seite der diesseitigen Gemeinde
öffentlich versteigert werden :

50 Saum 1823V Wein ,
30 — I824r Wein .

Welches hiemit zur öffentliche « Bekannt ,
schaft gebracht wird .

Mauchen , den 14. Mai 1825 .

Preise .

iMarkt -
Tag .

Namen
der Marktorte .

2Sai >
zen.

Halb .
waiz .

Ker .
nen

Rog .
gen

Ger .
sten .

Erb .
sen .

Lin¬
sen.

Mi .
fchelf.

Mol .
zer .

Op « . '
bet*.

Mai st . kr . st . ikr. st kr . fl . kr . fl . kr . st . kr. st . kr. st . kr. st . kr- st . kr.

21 Freiburg , beste i 19 58 43 36 40 26

mittlere i 15 54 41 33 36 24

geringere i 7 50 40 28 32 22

20 Emending . , beste 1 15
mittlere i 12 50 42 33 34 23

geringere i 8
16 Endingen , beste i 10 54 36 35 39

mittlere i 8 48 34 33 38

geringere i 6 45 29 &
14 Kandern , beste 1 24 42 32 48

mittlere 1 20 \
geringere i >8 H

19 Lörrach , beste 1 13 46
mittlere 1 7 45

geringere i 2 42 «-*

13 Müllheim , beste i 18 57 i 18 43 36 48
mittlere 1 12 51 1 12 40 33 45

geringere i 6 45 1 6 37 30 42
18 Staufen , beste 1 18 1 45 38 40

mittlere 1 14 54 42 33 37

geringere i 9 48 40 28 34

19 Waldkirch , beste 1 19 1 44 36 26

mittlere 1 16 52 42 34 24

geringere 1 10 48 36 1

Htert « eine Beilage .
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